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Regeln im Spielhof der 
Neuen Mittelschule 
(NMS)

Die Tafel mit den einzuhaltenden Regeln 
im Innenhof der NMS ist an der Außen-
wand rechts neben dem Eingang zur NMS 
angebracht. Im Sommer gab es einige 
Gespräche mit den NutzerInnen, aber 
auch mit Menschen, die sich durch die 
Lärmemissionen gestört fühlten bzw. 
weil teilweise die Regeln nicht eingehal-
ten wurden.

Nach intensiven Beschwerden durch An-
rainer hat die Marktgemeine vorüberge-
hend eine Sonn- und Feiertagssperre ein-
geführt. Nach sehr konstruktiven 
Gesprächen mit Eltern und Jugendlichen 
und mit VertreterInnen aus dem Gemein-
derat (alle Fraktionen) wurde diese  
Maßnahme zurück genommen. Die Ju-
gendlichen hatten verständlicherweise 
Wünsche nach Ausdehnung der Öff-
nungszeiten, die wir grundsätzlich auch 
nachvollziehen können. Wir werden die 
aktuellen Regeln bis zum Frühling vor-
erst so belassen und dann die Vorschläge 
der Jugendlichen mit den Anrainern di-
rekt auf dem Platz diskutieren. 

Ich weise auf die Einhaltung der Regeln 
noch einmal hin und bitte auch die Anrai-
nerInnen um Verständnis für die Kinder 
und Jugendlichen unserer Gemeinde. 
Danke allen für das konstruktive 
Einbringen.

Uli Böker

Lerchenfeldstraße –  
Einhaltung der Verkehrsregeln

Seit nahezu 30 Jahren gelten für die Ler-
chenfeldstraße in Ottensheim die Be-
stimmungen des § 76b der StVO über eine 
behördlich verordnete Wohnstraße.

In den letzten Jahren ist zu beobachten, 
dass die Verkehrseinschränkungen einer 
Wohnstraße, besonders das Durchfahrts- 
und Parkverbot, sowie das Fahren mit 

Schrittgeschwindigkeit, von nahezu nie-
mandem eingehalten werden. Die Polizei 
teilt hierzu mit, dass in der Lerchenfeld-
straße gelegentlich Kontrollen durchge-
führt werden. Dabei wird situationsbe-
dingt mit Aufklärung/Abmahnung, 
Mandat oder Anzeige vorgegangen. Die-
se Wohnstraße wird auch gerne von Be-
wohnern der „Strabagsiedlung“ als Ab-
kürzungsstrecke zwischen Hostauerstr 
und Sternstraße verwendet. Die Gemein-
de weist darauf hin, dass die Durchfahrt 
nicht gestattet ist, insbesondere, um die 
Kinder nicht zu gefährden, die auf dieser 
Straße wegen des dort angesiedelten 
Kindergartens häufig anzutreffen sind. 
Wir bitten die Kraftfahrer um mehr Um-
sicht und Rücksichtnahme …und das 
nicht nur in der Lerchenfeldstraße!

SeniorInnen-Nachmittag 2013

Sehr geehrte Damen und Herren!

Auch heuer möchte Sie die Marktgemeinde Ottensheim 
wieder herzlich zu einem gemeinsamen Nachmittag in den 
Gemeindesaal einladen. Der „Landesaltentag“, der von unse-
ren Seniorinnen und Senioren immer wieder mit großem 
Interesse wahr genommen wird, erfreut sich immer großer 
Beliebtheit. 

Eine gesonderte Einladung erfolgt zeitgerecht an alle Ot-
tensheimerInnen ab dem 65. Lebensjahr.

Termin:
Fr., 29. November 2013, 15:00 Uhr

für alle Ottensheimerinnen und Ottensheimer
der Marktgemeinde Ottensheim
ab dem 65. Lebensjahr
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